
Art. 43 Betriebe, Städte und Gemeinden in der sozialistischen Gesellschaft

Artikel 43
(1) Die Städte, Gemeinden, Gemeindeverbände der Deutschen Demokrati

schen Republik gestalten die notwendigen Bedingungen für eine ständig besse
re Befriedigung der materiellen, sozialen, kulturellen und sonstigen gemein
samen Bedürfnisse der Bürger. Zur Lösung dieser Aufgaben arbeiten sie mit 
den Betrieben und Genossenschaften ihres Gebietes zusammen. Alle Bürger 
nehmen daran durch die Ausübung ihrer politischen Rechte teil.

(2) Die Verantwortung für die Verwirklichung der gesellschaftlichen Funktion 
der Städte und Gemeinden obliegt den von den Bürgern gewählten Volksvertre
tungen. Sie entscheiden eigenverantwortlich auf der Grundlage der Gesetze 
über ihre Angelegenheiten. Sie tragen die Verantwortung für die rationelle Nut
zung aller Werte des Volksvermögens, über die sie verfügen.
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Materialien:
Materialien zum Beschlußentwurf zur weiteren Gestaltung des Systems der Planung und Leitung der wirt

schaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung, der Versorgung und Betreuung der Bevölkerung in den Bezir
ken, Kreisen, Städten und Gemeinden (19. Sitzung des Staatsrates der DDR), Sozialistische Demokratie vom 
19.9.1969 (Beilage) - Materialien zum Beschluß des Staatsrates »Die weitere Gestaltung des Systems der Pla
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(Beilage).
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